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POLITISCHE POINTEN DER PHILOSOPHIE  

KOLUMNE NO. 4 

 

In der Reihe: Missverständnisse über un-
ser Grundgesetz 

 

Folge 4: Claus Leggewie und Horst 
Meier, oder die Geringschätzung des 
Grundgesetzes im Geiste eines satu-
rierten Liberalismus 
 

Der Politologe Claus Leggewie und der Ju-
rist Horst Meier ha<en eigentlich ein ande-
res Anliegen: Sie wollten ein Buch zur Rolle 
des Verfassungsschutzes in der deutschen 
DemokraHe schreiben und darüber, warum 
dieser als Geheimdienst abgeschaM und 
als Verfassungsschutz radikal reformiert 
werden müsste. Ein hellsichHges Buch, ein 
kluger Vorschlag. Leider haben die beiden 
Autoren auf der Suche nach der Wurzel des 
Übels das Grundgesetz als Ursprung ausge-
macht. Leider. Denn dabei haben sie nur ge-
funden, was sie selbst hineingelegt haben. 

Hören wir in den Text der beiden Autoren 
hinein: Da heißt es, durch das Grundgesetz 
sei der "ohnehin ohnmäch+ge Souverän […]  
von seinen Stellvertretern vorsorglich an die 
Ke:e gelegt" worden, die ArHkel 18 und 21 
stellten "prak+sch jedwede Poli+k unter 
das Gebot verfassungstreuer Gesinnung", 
das Grundgesetz habe "den Souverän in 
eine Art poli+scher Sicherungsverwahrung 
genommen". (65-67)  

Dicker kann man nicht au`ragen. Es klingt 
nach dem Manifest einer Gesinnungsdikta-
tur; George Orwells 1984 am nahen Hori-
zont.  Wie kommt man zu einer solchen 
Deutung?  

Es ist das Rezept einer Untersuchungsme-
thode, die sich komple< an der BestäHgung 
einer vorgefassten These ausrichtet. Man 
nehme eine These (hier: "Der an+liberale 
Verfassungsschutz wurzelt in einem von 
überzogenem Sicherheitsbedürfnis gepräg-
tem, daher selbst illiberalem Grundge-
setz.") und suche nach bestäHgenden Text-
stellen. Da wird man schnell fündig: "Bered-
tes Zeugnis" für den Einfluss einer angeb-
lich im Verfassungskonvent vorherrschen-
den "exeku+visch-normgläubigen Juristen-
mentalität" seien "die Grundrechteverwir-
kung in Ar+kel 18 und das Parteiverbot in 
Ar+kel 21, Absatz 2". (65)  

Hoppla. Da nimmt der unbedar`e Leser 
doch bereits einen Geschmack von Ent-
rechtung und Verbot wahr.  

Weiter in diese Richtung: "Mit der so ge-
nannten Ewigkeitsklausel des Ar+kel 79 Ab-
satz 3 hat man der Volksvertretung de-
monstra+v verboten, die Grundsätze Ar+kel 
1 und 20 zu ändern." (65f.)  

Dass wir Deutschen ängstlich sind, von 
überzogenem Sicherheitsbedürfnis durch-
drungen und eine fatale Neigung zum Ob-
rigkeitsstaat haben, ist ein wohlbekanntes 
Klischee. Und vielleicht ist da ja sogar etwas 
dran. Was aber tatsächlich – und vielleicht 
sogar erstaunlicherweise – nicht wahr ist, 
ist, dass eine solche Haltung das Grundge-
setz prägt. Leggewie und Meier haben nach 
vorgefasstem Rezept ihr eigenes Süppchen 
gekocht. Man nehme, was man sich so 
denkt, rühre mehrmals um und ferHg ist 
das Gericht: Ein sicherheitsbedür`iger Si-
cherheitsstaat, der sich selbst eine Verfas-
sung gibt und diese Verfassung auf Ewigkeit 
stellt – gegen jede Freiheit und IniHaHve.  

Doch nichts davon hält einem weniger vor-
eingenommenen Blick stand. Welches sind 
denn die Grundsätze, die nach ArHkel 79 
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Absatz 3 nicht geändert werden dürfen? Ar-
Hkel 1 handelt bekanntlich von der unan-
tastbaren Würde des Menschen, vom Be-
kenntnis zu den Menschenrechten und da-
von, dass jegliche staatliche Gewalt durch 
die Grundrechte gebunden sei. Wo findet 
sich hier etwas von Entrechtung und Ver-
bot? Was eingeschränkt wird, ist lediglich 
die staatliche Gewalt.  

Gehen wir weiter zu ArHkel 20. Wieder nur 
Festlegungen des Staates: ein demokraH-
scher und sozialer Staat soll es sein; alle 
Staatsgewalt gehe vom Volke aus (und zwar 
durch "Wahlen und AbsHmmungen"), alle 
drei Staatsgewalten seien "an Gesetz und 
Recht gebunden". Es besteht ein "Recht 
zum Widerstand". Das ist es, was ArHkel 20 
sagt.  

In den beiden geschützten ArHkeln spiegelt 
sich also der Grundgedanke des Grundge-
setzes: Der Staat ist um des Menschen wil-
len, nicht der Mensch um des Staates willen 
da. Dies war der erste Satz im Entwurf des 
angeblich so exekuHvgläubigen Verfas-
sungskonvents von Herrenchiemsee.  

Nein: hier ist für unsere Autoren in Wirk-
lichkeit nichts zu holen für ihre These. Blei-
ben die von den Autoren monierten ArHkel 
18 und 21. Der Text sagt hier, wer die 
Grundrechte zum "Kampfe gegen die frei-
heitlich demokraHsche Grundordnung miß-
braucht" diese Grundrechte verwirkt und 
dass Parteien mit solchem Betreiben ver-
fassungswidrig seien.  Wörtlich: "Parteien, 
die nach ihren Zielen oder nach dem Ver-
halten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die 
freiheitlich demokraHsche Grundordnung 
zu beeinträchHgen oder zu beseiHgen […] 
sind verfassungswidrig". Dort steht nicht 
geschrieben – wie es unsere Autoren in ih-
ren resümierenden Thesen glauben ma-
chen wollen – dass die "Propagierung ver-
fassungswidriger 'Ziele'" verfassungswidrig 

sei, überhaupt nichts davon, dass gewisse 
Gedanken, Gesinnungen oder Ideen verfas-
sungswidrig seien, nein: hier ist die Rede 
von "auf etwas ausgehen", was nichts we-
niger als strategisches Handeln bedeutet. 
Und war es nicht klug und folgerichHg, in 
den Schutz durch die Verfassung nicht das 
strategische Handeln gegen die Verfassung 
einzubeziehen?  

Hieran schließt sich die Polemik der beiden 
Autoren gegen die im Parlamentarischen 
Rat diskuHerte Formel von der "DemokraHe 
als Selbstmord" an (eine Formel, die auf 
den in naHonalsozialisHsches Denken ver-
wickelten Staatsrechtler Carl Schmi< zu-
rückgeht). Ein Phantasma sei diese Formel. 
Gegen das offene Verfassungsverständnis 
der Weimarer Republik, demzufolge alles, 
was "mit Zweidri:elmehrheit beschlossen 
werde, legal" sei, im Gegensatz also zu dem 
"liberalen, ungeschmälert pluralis+schen 
Verständnis" der Weimarer Republik habe 
Carl Schmi< eine "nebulöse 'substanzha\e 
Ordnung' beschworen". Und genau dies sei 
es, was "sich im heu+gen Grundgesetz als 
'freiheitlich demokra+sche Grundordnung'" 
wiederfände und was "den ideologischen 
Fluchtpunkt der vorherrschenden Staats-
schutzdok+n" abgebe. (69-70) 

Hier nun sind unsere beiden Autoren voll-
ends von allen guten Geistern verlassen. 
Carl Schmi<s Formel von der "Wertneutra-
lität" eines "Legalitätssystems" "bis zum 
Selbstmord" (301) ha<e beileibe nicht zum 
ArgumentaHonsziel, eine "substanzha`e 
Ordnung" einzufordern, sondern war Sys-
temkriHk im Zeichen völkischen Denkens. 
In aller Deutlichkeit nachzulesen bereits in 
der 1928 erstmals erschienen Schmi<-
schen Verfassungslehre: "Der Wille des 
deutschen Volkes, also etwas Existenziel-
les, begründet über alle systemaHschen 
Widersprüche, Zusammenhangslosigkeiten 
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und Unklarheiten der einzelnen Verfas-
sungsgesetze hinweg, die poliHsche und 
staatsrechtliche Einheit." (10) Die 
Schwächlichkeit und Widersprüchlichkeit 
jeglichen Rechtssystems aufzuweisen, um 
es einem dynamischen und existenziellen 
Willen des deutschen Volkes unterzuord-
nen, das war Schmi<s ArgumentaHonsziel, 
als er die Logik der Selbstabschaffung von 
Legalität durch Legalität sezierte. Und es 
ist für unseren Zusammenhang geradezu 
augenöffnend, wie Schmi< genau den Aus-
weg aus diesem fatalen Dilemma, den das 
Grundgesetz von 1949 wählt, wie ein läsH-
ges Insekt abtut: nämlich, dass die "freie 
Machtkonkurrenz" der Parteien durch die 
Einführung eines „unparteiischen Dri<en" 
[…]  sei es jusHzförmig, sei es anderswie" 
nur die Anerkenntnis bedeute, "daß das 
Prinzip [des Legalitätssystems] zu unlösba-
ren Fragen und kriHschen SituaHonen 
führt." (290) 
 

Doch genau in der Lösung dieser "unlösba-
ren Fragen" besteht tatsächlich der Einsatz 
des Grundgesetzes: es entzieht die BesHm-
mungen der Menschenrechte und die Be-
schränkung von Staatsmacht dem Betrieb 
machwörmiger Aushandlung und demokra-
Hsiert durch die Bindung von Parteien an 
das DemokraHsche gleichzeiHg diesen Be-
trieb – all dies im Gegensatz zu IntenHonen 
wie denen eines Carl Schmi<s.  

Das Grundgesetz in eine KonHnuität zum 
Denken Carl Schmi<s zu stellen, wie es 
Meier und Leggewie tun, ist eine Farce. Es 
ist ein bestenfalls bedenklich naiver Begriff 
von DemokraHe, in einem bloß auf Mehr-
heitsverhältnisse ausgerichteten Prozedere 
ein "ungeschmälert pluralis+sches Ver-
ständnis" von Verfassung zu erblicken.  

An dieser Stelle lohnt sich ein Blick ins 
Nachbarland. Die Entwicklung der 

Schweizer Direkten DemokraHe, die Verfas-
sungsrevisionen durch VolksabsHmmung 
vorsieht, befindet sich genau an diesem kri-
Hschen Punkt. Anlässlich von AbsHmmun-
gen, die im Widerspruch zu "Grundlagen 
des schweizerischen Verfassungsrechtes 
ebenso wie der [von der Schweiz 1974 raH-
fizierten] Europäischen Menschenrechts-
konvenHon" stehen, müssen, so Andreas 
Gross, ein versierter Verfechter der Direk-
ten DemokraHe, als ungülHg eingestu` 
werden. Er schreibt dazu: "In Deutschland 
würde ein Verfassungsgericht schon die 
Lancierung einer solchen IniHaHve verhin-
dern […] In der Schweiz haben wir den rich-
Hgen Moment und die richHge Instanz zur 
Verhinderung einer solchen AbsHmmung 
noch nicht gefunden. Es gibt aber einen 
konkreten Vorschlag: Die UngülHgkeits-
gründe von VolksiniHaHven in der Verfas-
sung müssten erweitert werden. Zudem 
sollte diese GülHgkeit … vom Bundesgericht 
beurteilt werden und nicht vom Parla-
ment." (251-252) 

Dies zeigt: Carl Schmi<s Satz vom ausge-
schlossenen (unparteiischen) Dri<en ist po-
liHscher Unsinn. Denn genau hier liegt die 
Lösung – selbst für eine intensiv demokra-
Hsche DemokraHe. 

Bringen wir es auf den Punkt: Leggewie und 
Meier liegen falsch. Das Grundgesetz ist 
weder autoritär-konservaHv, noch nebulös-
völkisch angelegt. Die besonders geschütz-
ten ArHkel 1 und 20 stehen überhaupt nicht 
für irgendeine Art von Ordnung und Staat 
ein, sondern gerade für dessen Begrenzung 
durch elementare Menschenrechte.  

Wieviel hängt für die Akzeptanz von Demo-
kraHe davon ab, dass Mehrheitsentschei-
dungen zwar Vieles beschließen können, 
aber niemals die Substanz der Menschen-
rechte angreifen dürfen? Carlo Schmid, der 
einzige Staatsrechtler, der sowohl am 



 
  
Working Papers der Interdisziplinären Forschungsstelle Wissenscha8 – Demokra<e – Verfahrensgestaltung  
Werner Kogge | Freie Universität Berlin 
 
 

Verfassungskonvent als auch am Parlamen-
tarischen Rat beteiligt war (und der übri-
gens seinen Namen, um sich von Carl Sch-
mi< abzugrenzen, von Karl zu Carlo trans-
formierte), hat die GrundintenHon des 
Grundgesetzes entsprechend resümiert: es 
seien "wir Deutsche nicht bereit, unterhalb 
eines Freiheitsstandards zu leben, der den 
Menschen die und die und die Freiheiten 
als vom Staate nicht betrexar garanHert." 
(Parl. Rat 67) 

Leggewie und Meier kommen also nur, weil 
sie zielsicher an Text und IntenHon des 
Grundgesetzes vorbei argumenHeren, zu 
ihrer These vom "ängstlich-präven+ve(n) 
Demokra+eschutz", in dem der Staat, "ähn-
lich wie einst in der DDR, als Hüter einer 
Wahrheit inthronisiert wird". (71) Dies 
stünde, so meinen sie, im Kontrast dazu, 
dass "(z)u keiner Zeit […] so genannte Extre-
misten, Radikale oder gar militante Um-
sturzparteien dien Demokra+e gefährdet" 
hä<en. 

Das war 2012. Zehn Jahre später, nachdem 
sich sämtliche westliche DemokraHen, de-
ren Selbstbewußtsein die Autoren als Vor-
bild anempfehlen, in existenzielle Krisen 
manövriert haben und das 'Mu<erland der 
DemokraHe' in die Hände einer allen demo-
kraHschen Werten spo<enden Diktatur zu 
fallen droht, sind alle diese Gewissheiten 
verschwunden. Die fe<en Jahre sind vor-
bei. Was vor einem Jahrzehnt noch als ge-
rei`e Gelassenheit erscheinen konnte, 
zeigt sich heute als intellektuelle Leichwer-
Hgkeit. Das Grundgesetz, formuliert in ei-
nem hellsichHgen Moment der Weltge-
schichte, erweist sich einmal mehr als weit-
sichHger als seine KriHker.  
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